
• Bundesnetzagentur 

Beschlusskammer 8 

Aktenzeichen: BKB-23/03047-01 

Beschluss 

In dem Verwaltungsverfahren nach § 29 Abs. 1 EnWG, § 32 Abs. 1 Nr. 1 und 2 

i.V.m. § 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 1 a und§ 5 ARegV 

wegen Genehmigung des Regulierungskontosaldos 2022 und der Verteilung durch 

Zu- und Abschläge auf die Erlösobergrenzen der KalE:nderjahre 2025 bis 2027 

hat die Beschlusskammer 8 der Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekom-

munikation, Post und Eisenbahnen, Tulpenfeld 4, 53113 Bonn, 

durch den Vorsitzenden Karsten Bourwieg, 

den Beisitzer Wolfgang Wetzl 

und den Beisitzer Tobias Henn, 

auf Antrag der Oberhausener Netzgesellschaft mbH, Danziger Straße 31 , 46045 

Oberhausen, vertreten durch die Geschäftsführung, 

- Antragstellerin -
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am 18.09.2025 beschlossen: 

1. Der Regulierungskontosaldo der Antragstellerin für das Jahr 2022 sowie 

die Verteilung durch Zu- bzw. Abschläge auf die kalenderjährlichen Erlös-

obergrenzen der Kalenderjahre 2025 bis 2027 werden gemäß Anlage 1 

dieses Beschlusses genehmigt. Im Übrigen wird der Antrag abgelehnt.' 

2. Hinsichtlich der Kosten ergeht ein gesonderter Bescheid nach§ 91 EnWG. 

Gründe 

1. 

Die Antragstellerin hat mit Schreiben vom 20.12.2023 einen Antrag auf Genehmi-

gung der Zu- bzw. Abschläge aus dem Regulierungskonto des Jahres 2022 gemäß 

§ 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 1a i.V.m. § 5 Abs. 3 ARegV gestellt. 

Die Beschlusskammer hat der Antragstellerin gemäß§ 67 Abs. 1 EnWG mit Schrei-

ben vom 11 .06.2025 Gelegenheit gegeben, sich zu der beabsichtigten Entschei-

dung der Beschlusskammer zu äußern . Die Antragstellerin hat unter anderem mit 

Schre_iben vom 26.06.2025 Stellung genommen. 

Sie bittet in ihrer Stellungnahme insbesondere darum, dass die Kürzung der dauer-

haft nicht beeinflussbaren Kosten unter 3.3.1 .2.1. erneut überprüft wird . Diese Kos-

tenarten hätten sich bei einer detaillierten Prüfung nach der Mitteilung des Aus-

gangsniveaus für die dritte Regulierungsperiode als weitere ansatzfähige Aufwen-

dungen bei der Position betrieblichen und tarifvertraglichen Vereinbarungen zu 

Lohnzusatz- und Versorgungsleistungen gern. § 11 Abs. 2 Nr. 9 ARegV herauskris-

tallisiert und seien somit erstmalig im Erhebungsbogen zu Anpassung der Erlös-

obergrenze gern. § 28 Nr. 1 ARegV aufgeführt, worden (Vgl. Schreiben vom 

26.06.2025, S. 2). 

Die Landesregulierungsbehörde, in deren Gebiet der Netzbetreiber seinen Sitz hat, 

wurde gemäß § 55 Abs. 1 EnWG über die Einleitung des Verfahrens informiert. Das 
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Bundeskartellamt und die Landesregulierungsbehörde wurden gemäß § 58 Abs.1 

S. 2 EnWG beteiligt. 

Im Übrigen wird auf die Verfahrensakte verwiesen. 

11. 

Mit Inkrafttreten des Gesetzes zur Anpassung des Energiewirtschaftsrechts an uni-

onsrechtliche Vorgaben und zur Änderung weiterer energierechtlicher Vorschriften 

vom 22.12.2023 (BGBI. 2023 1 Nr. 405) besteht eine unionsrechtskonforme Kompe-

tenzverteilung zwischen Gesetz- bzw. Verordnungsgeber und der Regulierungsbe-

hörde. Der Beschluss beruht daher auf einer rechtmäßigen Anwendung des natio-

nalen Rechts auch vor dem Hintergrund der Entscheidung des Europäischen Ge-

richtshofs (EuGH) vom 02.09.2021, C-718/18. 

1. Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs 

Der Europäische Gerichtshof hat in seiner Entscheidung festgestellt, dass die nor-

mative Regulierung in Deutschland insgesamt mit der in Art. 37 Richtlinie 

2009/72/EG (heute Art. 59 Richtlinie (EU) 2019/944) sowie in Art. 41 Ric~tlinie 

?009/73/EG geregelten ausschließlichen Zuständigkeit der nationalen Regulie-

rungsbehörde unvereinbar ist und die Richtlinien insoweit durch die Bundesrepublik 

Deutschland nicht bzw. fehlerhaft umgesetzt wurden. Insoweit hat der Europäische 

Gerichtshof der vierten Rüge stattgegeben, mit der die Kommission Deutschland 

vorgeworfen hatte, es habe die in den Richtlinien vorgesehenen ausschließlichen 

Zuständigkeiten der nationalen Regulierungsbehörde verletzt, indem es im deut-

schen Recht die Bestimmung der Methoden zur Berechnung oder Festlegung der 

Bedingungen für den Anschluss an und den Zugang zu den nationalen Netzen, ein-

schließlich der anwendbaren Tarife, der Bundesregierung und nicht der nationalen 

Regulierungsbehörde zugewiesen habe. 
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1.1 Gesetzesreform und Übergangsregelung 

Mit Inkrafttreten der EnWG-Novelle am 29.12.2023 hat der Gesetzgeber das Urteil 

des EuGH vom 2. September 2021 nunmehr auch hinsichtlich dieses vierten Kla-

gegrundes umgesetzt und insbesondere die Zuständigkeiten bei der Ausgestaltung 

der Netzzugangs- und Netzentgeltregulierung an die unionsrechtlichen Vorgaben 

angepasst. Damit hat die Regulierungsbehörde mit Zuweisung der ausschl ießlichen 

Kompetenz für die Bestimmung der Methoden zur Berechnung oder Festlegung der 

Bedingungen für den Anschluss an und den Zugang zu den nationalen Netzen die 

nach den unionsrechtlichen Bestimmungen erforderliche Unabhängigkeit erlangt. 

Die Verordnungsermächtigung des§ 24 EnWG a.F. wurde aufgehoben , ebenso wie 

§ 21 a EnWG a.F. Beide Regelungen wurden durch Festlegungskompetenzen der 

Regulierungsbehörde ersetzt. Dabei wurden die bisher in den betroffenen Rechts-

verordnungen enthaltenen Festlegungskompetenzen in das EnWG überführt und 

ergänzt. 

Die nach § 21 a und § 24 EnWG a.F. erlassenen Rechtsverordnungen treten nach 

Ablauf einer Übergangszeit außer Kraft, vgl. Art. 15 Abs. 2 bis 6 des Gesetzes zur 

Anpassung des Energiewirtschaftsrechts an unionsrechtliche Vorgaben. Der Zeit-

punkt des Außerkrafttretens entspricht dem Ablauf der vierten Regulierungsperiode 

im Gassektor (31 .12.2027) und Stromsektor (31.12.2028). 

In der Übergangszeit wurde der Regulierungsbehörde u.a. gemäß§ 21 Abs. 3 S. 5 

und § 21 a Abs. 3 S. 4 EnWG n.F. einerseits eine Abweichungskompetenz übertra-

gen. Andererseits ermöglicht die Übergangszeit, ein über fast 20 Jahre schrittweise 

entstandenes normatives Regulierungsrecht, inklusive der dazugehörigen Anwen-

dungs- und Auslegungspraxis, jedenfalls für die Zeit bis zum Außerkrafttreten der 

Verordnungsregelungen zum Ablauf der vierten Regulierungsperiode fortzuführen. 

Laut Gesetzgeber sollen hierdurch die für ausreichende Rechts-, Planungs- und In-

vestitionssicherheit wichtige materielle Stabilität des Regulierungsrahmens gewähr-

leistet und bruchartige Entwicklungen in der Rechtsanwendung vermieden werden 

(vgl. BT-Drs. 20/7310, S. 52). 
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1.2 Interessenabwägung 

Nach Art. 15 des Gesetzes zur Anpassung des Energiewirtschaftsrechts an unions-

rechtliche Vorgaben bleiben die auf Basis der bisher in§ 21 a und § 24 EnWG a.F. 

erlassenen Verordnungen für eine Übergangszeit weiterhin in Kraft. An diesem Re-

gelwerk zur Entgeltregulierung hält die Bundesnetzagentur zur Aufrechterhaltung 

eines transparenten, vorhersehbaren und verlässlichen Regulierungsrahmens 

grundsätzlich fest. Sie sieht vorliegend insbesondere von einer Anwendung der Ab-

weichungskompetenz nach§ 21 Abs. 3 S. 5 und§ 21 a Abs. 3 S. 4 EnWG ab. Einen 

materiellen Widerspruch zu maßgeblichen Vorgaben des Europäischen Rechts hat 

der EuGH in seiner Entscheidung vom 02.09.2021 nicht festgestellt und erkennt 

auch die Beschlusskammer nicht. 

Ein Kernstück des national etablierten Regulierungssystems sind die fünfjährigen 

Regulierungsperioden im Anreizregulierungs- und Netzentgeltbereich. Für die 

Dauer einer bereits laufenden Regulierungsperiode ist es essentiell , dass der 

Rechtsrahmen für die gesamte Periode möglichst stabil bleibt. Rechtsänderungen 

während einer laufenden Regulierungsperiode sind mit Diskontinuität und Rechts-

unsicherheit verbunden, die gerade durch Übergangsregelungen zur Weitergeltung 

der materiell europarechtskonformen Vorgaben vermieden werden können. Dar-

über hinaus erschwert eine unklare Rechtslage im Übergangszeitraum die notwen-

digen Investitionen in die l=nergieversorgungsnetze und führt zu Unsicherheiten 

nicht nur für die regulierten Unternehmen, sondern auch für die sonstigen Marktteil-

nehmer. 

Des Weiteren verlangen die Richtlinien, dass zumindest die Methoden zur Berech-

nung oder Festlegur;,g der Bedingungen u.a. für den Netzanschluss und den Netz-

zugang _,,mit ausreichendem Vorlauf vor deren Inkrafttreten" festgelegt oder geneh-

migt werden, vgl. Art. 41 Abs. 6 der Richtlinie 2009/73/EG und Art. 59 Abs. 7 der 

Richtlinie (EU) 2019/944. Auch würden substantielle Abweichungen vom etablierten 

Regulierungsrahmen zu starken Verzögerungen der laufenden, an die Erlösober-

grenze anknüpfenden und weiterer nach den Rechtsverordnungen vorgesehenen 
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Verfahren führen. Die Festsetzung neuer Regelungen durch die Regulierungsbe-

hörde in einem transparenten und möglichst umfassenden Konsultationsprozess 

dürfte einige Zeit in Anspruch nehmen. laufende Verfahren bspw. zur Festlegung 

der Erlösobergrenze für die vierte Regulierungsperiode könnten sich um Jahre ver-

zögern. Diese Gesichtspunkte wären mit den Richtlinienvorgaben, den Zielsetzun-

gen des Energiebinnenmarkts und mit rechtsstaatlichen Grundsätzen schwerlich 

vereinbar. 

2. Zuständigkeit 

Die Bundesnetzagentur ist gemäß § 54 Abs. 1 und 3 EnWG die zuständige 

Regulierungsbehörde. 

Die Zuständigkeit der Beschlusskammer ergibt sich aus§ 59 Abs. 1 S. 1 EnWG. 

3. Ermittlung der Zu- bzw. Abschläge auf die Erlösobergrenzen 

der Jahre 2025 bis 2027 nach § 5 Abs. 3 ARegV 

3.1 Ermächtigungsgrundlage 

Die Genehmigung der Zu- bzw. Abschläge auf die Erlösobergrenzen der Antragstel-

lerin für die Jahre 2025 bis 2027 erfolgt auf Grundlage des§ 29 Abs. 1 EnWG, § 32 

Abs. 1 Nr. 1 und 2 i.V.m. § 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 1 a, § 5 ARegV. 

Die Regulierungsbehörde genehmigt gemäß§ 5 Abs. 3 ARegV Zu- bzw. Abschläge 

auf die Erlösobergrenzen der Antragstellerin für die Jahre 2025 bis 2027, die sich 

aus dem Saldo des Regulierungskontos zum 31 .12.2022 ergeben. Die ermittelten 

Differenzen nach § 5 Abs. 1 ARegV und die Zu- und Abschläge sind gemäß § 5 
Abs. 2 ARegV zu verzinsen. 

Für die Berechnung der Zu- und Abschläge auf die entsprechenden Erlösobergren-

zen wird zunächst der Saldo zum 31.12.2022 ermittelt. Dieser wird sodann aufge-

zinst, um zu berücksichtigen, dass die Auflösung des Regulierungskontosaldos erst 

im Jahre 2025 beginnt. 
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Der Ausgleich des aufgezinsten Saldos zum 31 .12.2022 erfolgt in drei gleichmäßi-

gen Raten ab dem Jahr 2025. Zusätzlich erfolgt gemäß § 5 Abs. 3 S. 3 ARegV eine 

Verzinsung des im jeweiligen Kalenderjahr durchschnittlich gebundenen Saldos 

nach § 5 Abs. 2 ARegV. Der Zinssatz für die Aufzinsung im Jahr 2023 und im ge-

samten Auflösungszeitraum entspricht dem 10-jährigen Durchschnitt der von der 

Bundesbank veröffentlichten Umlaufsrenditen "festverzinslicher Wertpapiere inlän-

discher Emittenten" der Kalenderjahre 2013 bis 2022 in Höhe von 0,48%. 

3.2 Positionen im Regulierungskonto 

Die einzelnen Positionen im Regulierungskonto ergeben sich aus § 5 Abs. 1 

ARegV. Für den Elektrizitätsbereich sind dies im Einzelnen: 

a) die Differenz zwischen den nach § 4 ARegV zulässigen Erlösen und den von 

der Antragstellerin unter Berücksichtigung der tatsächlichen Mengenentwick-

lungen erzielbaren Erlösen, 

b) die Differenz zwischen den tatsächlich entstandenen Kosten nach § 11 

Abs. 2 S. 1 Nr. 4 bis 6, 8, 13 und 16 ARegV und § 11 Abs. 5 S. 1 Nr. 2 iVm. 

§ 34 Abs. 8 ARegV und den in der Erlösobergrenze diesbezüglich enthalte-

nen Ansätzen, 

c) die Differenz zwischen den tatsächlich entstandenen Kosten nach § 11 

Abs. 5 ARegV i.V.m. der Festlegung volatiler Kosten nach § 11 Abs. 5 

ARegV zur Berücksichtigung von Verlustenergiekosten in der dritten Regu-

lierungsperiode und den in der Erlösobergrenze diesbezüglich enthaltenen 

Ansätzen bzw. der entsprechenden freiwilligen Selbstverpflichtung nach § 11 
Abs. 4 S. 2 ARegV, 

d) die Differenz aus dem genehmigten Kapitalkostenaufschlag nach § 1 0a 

ARegV und dem Kapitalkostenaufschlag, wie er sich bei der Berücksichti-

gung der tatsächlich entstandenen Kapitalkosten gemäß § 5 Abs. 1 a ARegV 
ergibt, 
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e) die Differenz zwischen den für das Kalenderjahr bei effizienter Leistungser-

bringung entstehenden Kosten des Messstellenbetriebs, zu dem auch die 

Messung gehört, und den in der Erlösobergrenze diesbezüglich enthaltenen 

Ansätzen , soweit diese Differenz durch Änderungen der Zahl der Anschluss-

nutzer, bei denen der Messstellenbetrieb durch den Netzbetreiber durchge-

führt wird , verursacht wird und soweit es sich nicht um Kosten für den Mess-

stellenbetrieb von modernen Messeinrichtungen und intelligenten Messsys-

temen im Sinne des Messstellenbetriebsgesetzes handelt. In das Regulie-

rungskonto wird auch die Differenz einbezogen, die durch Maßnahmen des 

Netzbetreibers im Zusammenhang mit §§ 40a Abs. 2 S. 1, 40b Abs. 1 S.1 

und 2 EnWG in Verbindung mit § 55 Abs. 1 Nr. 4 oder Abs. 2 MsbG verur-

sacht wird , soweit der Netzbetreiber für die Durchführung zuständig war, so-

wie 

f) Vorbereitungskosten für den Redispatch 2.0 unter den Voraussetzungen der 

Übergangsregelung gemäß § 34 Abs. 15 ARegV. 

3.3 Differenz zwischen zulä$sigen Erlösen und erzielbaren Erlö-

sen 

Gemäß § 5 Abs. 1 S. 1 ARegV ist die Differenz der zulässigen Erlöse und der von 

der Antragstellerin unter Berücksichtigung der tatsächlichen Mengenentwicklung er-

zielbaren Erlöse im Regulierungskonto zu erfassen. Die angepasste Erlösober-

grenze wird in den Anlagen 3a und 3b der von der Antragstellerin angepassten 

Erlösobergrenze gegenübergestellt. 

Die in den Einzelbestandteilen der Erlösobergrenze gegenüber dem Ansatz der An-

tragstellerin ermittelten Differenzen ergeben sich ebenfalls aus den Anlagen 3a 
und 3b. Soweit die Antragstellerin im Erhebungsbogen zum Regulierungskonto an-

dere, vom Erhebungsbogen zur Anpassung der Erlösobergrenze abweichende zu-

lässige Erlöse angesetzt hat, resultieren hieraus in den Anlagen 2 und 3a unter-

schiedliche Differenzen zwischen den Angaben der Antragstellerin und den durch 

die Beschlusskammer ermittelten Werten. 
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3.3.1 Zulässige Erlöse 

Die zulässigen Erlöse bestimmen sich gemäß § 4 ARegV. Dabei sind die gemäß 

§ 4 Abs. 1 und 2 ARegV bestimmten Erlösobergren_zen nach Maßgabe von § 4 

Abs. 3 bis 5 ARegV kalenderjährlich von der Antragstellerin anzupassen. 

Dies umfasst insbesondere die zulässige Anpassung der jeweiligen kalenderjährli-

chen Erlösobergrenze in Folge von Änderungen des Verbraucherpreisgesamtinde-

xes nach § 8 ARegV (§ 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 1 ARegV) sowie Änderungen von dauerhaft 

nicht beeinflussbaren Kostenanteilen nach § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 bis 6, 8, 8b bis 11 , 

12a bis 13 ARegV § 11 Abs. 2 S. 2 und 4 ARegV (§ 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 ARegV) 

sowie § 11 Abs. 5 S. 1 Nr. 2 in Verbindung mit § 34 Abs. 8 ARegV. 

Kosten oder Erlöse aus der erforderlichen Inanspruchnahme vorgelagerter 

Netzebenen (§ 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 4 ARegV), aus der Nachrüstung gemäß der 

Systemstabilitätsverordnung (§ 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 5 ARegV), aus genehmigten 

Investitionsmaßnahmen nach § 23 ARegV (§ 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 6 ARegV), aus 

vermiedenen Netzentgelten (§ 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 8 ARegV), aus der Auflösung von 

Netzanschlusskostenbeiträgen und Baukostenzuschüssen (§ 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 13 

ARegV) sowie aus Maßnahmen nach § 13 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 in Verbindung mit § 14 

Abs. 1 S. 1 EnWG (§ 11 Abs. 5 S. 1 Nr. 2 ARegV iVm. § 34 Abs. 8 ARegV) können 

auf Basis von Planwerten angepasst werden und fließen im Rahmen eines Plan-lst-

Abgleichs in das Regulierungskonto ein. 

Weiterhin können Anpassungen aufgrund einer Mehrerlösabschöpfung nach § 34 

Abs. 1 ARegV i.V.m. § 11 StromNEV in analoger Anwendung erfolgen. 

Zudem können jeweils auf Antrag der Antragstellerin gemäß§ 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 1 

und 2 ARegV Anpassungen der Erlösobergrenze in Folge von beschiedenen 

Anträgen nach Maßgabe des§ 1 Oa ARegV (Kapitalkostenaufschlag) und einer nicht 

zumutbaren Härte (Härtefall) gewährt werden. Die Anpassung aufgrund eines vor-

herigen Saldos eines Regulierungskontos erfolgt nach § 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 1 a, S. 3 

ARegV. 
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Eine weitere Anpassung der Erlösobergrenze ist gemäß § 4 Abs. 5 ARegV nach 

Maßgabe des § 19 ARegV (Qualitätselement) möglich. 

3.3.1.1 Änderungen des Verbraucherpreisgesamtindexes 
nach § 8 ARegV (§ 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 1 ARe·gV) 

Hinsichtlich der Anpassung der Erlösobergrenze ist die Änderung des Verbrau-

cherpreisgesamtindexes nach § 8 ARegV zu berücksichtigen. Hierfür ist für das 

Jahr 2022 gemäß § 8 S. 2 ARegV der Verbraucherpreisgesamtindex des Jahres 

2020 in Höhe von 105,80 zu verwenden. 

3.3.1.2 Änder.ungen von dauerhaft nicht beeinflussbaren 
Kostenanteilen nach § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 1, 3, 7, Sb 
bis 12a und 14 sowie S. 2 und 4 ARegV (§ 4 Abs. 3 
S. 1 Nr. 2 1. HS ARegV) 

Kosten oder Erlöse aus gesetzlichen Abnahme- und Vergütungspflichten (Nr. 1 ), 

Betriebssteuern (Nr. 3), Mehrkosten für die Errichtung, Zahlungen an Städte oder 

Gemeinden nach Maßgabe von § 5 Abs. 4 StromNEV (Nr. Sb), betrieblichen und 

tarifvertraglichen Vereinbarungen zu Lohnzusatz- und Versorgungsleistungen, 

soweit diese in der Zeit vor dem 31. Dezember 2016 abgeschlossen worden sind 

(Nr. 9), der im gesetzlichen Rahmen ausgeübten Betriebs- und Personalratstätigkeit 

(Nr. 10), der Berufsausbildung und Weiterbildung im Unternehmen und von 

Betriebskindertagesstätten für Kinder der im Netzbereich beschäftigten 

Betriebsangehörigen (Nr. 11 ), Forschung und Entwicklung nach Maßgabe des § 

25a ARegV (Nr. 12a) sowie Kosten und Erlöse nach § 11 Abs. 2 S. 2 und 4 ARegV 

wurden vom Netzbetreiber gemäß § 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 1. HS ARegV jeweils auf 
die im vorletzten Kalenderjahr entstandenen Kosten angepasst. 
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3.3.1.2.1. ,,Umqualifizierung" von Kosten innerhalb der Regu-
lierungsperiode zu dauerhaft nicht beeinflussbaren 
Kostenanteilen 

Der Netzbetreiber hat im Rahmen der Anpassung nach § 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 ARegV 

bezüglich des Jahres 2022 Kosten in Höhe von 370.985 € für folgende Kostenarten 

geltend gemacht: 

Bezeichnung der einzelnen Kostenart, Kosten der 
die in die Kosten gern. § 11 Abs. 2 Nr. einzelnen 
9 ARegV eingeflossen ist Kostenart 
551012 Pauschalen dynamisch 
551013 Pauschalen fix 
568000 Pauschalsteuer 
551015 Rufbereitschaft 
567000 Zuführung Rückstellung 
Energierabatt 
Summe 

Der Netzbetreiber teilt im Schreiben vom 23.05.2025 (s. S: 3) mit, dass diese Kos-

tenarten erst in einer nachgelagerten Analyse den dauerhaft nicht beeinflussbaren 

Kostenanteilen zugeordnet wurden, sie seien zwar als Personalaufwand in der Kos-

tenprüfung enthalten, jedoch nicht als dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenan-

teile ausgewiesen und somit konnten sie auch nicht als solche anerkannt werden. 

Die Kosten hierfür wurden in der Überleitungsrechnung zur Bestimmung der kalen-

derjährlichen Erlösobergrenzen der dritten Regulierungsperiode nicht als dauerhaft 

nicht beeinflussbar qualifiziert. Der Netzbetreiber konnte nicht nachweisen, dass 

diese Kosten erstmalig innerhalb der Regulierungsperiode angefallen sind . Somit 

ist eine Anpassung nach§ 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 ARegV nicht zulässig , da davon aus-

zugehen ist, dass die Kosten im Ausgangsniveau der dritten Regulierungsperiode 

gemäß § 6 Abs. 2 ARegV als beeinflussbare oder vorübergehend nicht beeinfluss-

bare Kostenanteile enthalten sind. Eine Anerkennung der vom Netzbetreiber vorge-

nommenen Anpassung käme damit einer Mehrfachberücksichtigung gleich. Auch 

nach erneuter Prüfung des Sachverhalts sowie einem Telefonat mit der Antragstel-

lerin am 06.08.2025 bleibt die Beschlusskammer bei dem bisherigen Ergebnis diese 

Kosten nicht als dauerhaft nicht beeinflussbare Kostenanteile einzustufen. 
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Die Kosten werden somit in voller Höhe nicht als dauerhaft nicht beeinflussbare 

Kostenanteile eingestuft. 

3.3.1.3 Änderungen von dauerhaft nicht beeinflussbaren 
Kostenanteilen nach § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 4 bis 6, 8, 
13, 16 ARegV und § 11 Abs. 5 S. 1 Nr. 2 iVm. § 34 
Abs. 8 ARegV (§ 4 Abs. 3 5. 1 Nr. 2, 2. HS ARegV) 

Kosten aus der erforderlichen Inanspruchnahme vorgelagerter Netzebenen (§ 11 

Abs. 2 S. 1 Nr. 4 ARegV), für die Nachrüstung aufgrund der 

Systemstabilitätsverordnung (§ 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 5 ARegV), aus genehmigten 

Investitionsmaßnahmen nach § 23 ARegV (§ 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 6 ARegV), aus 

vermiedenen Netzentgelten (§ 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 8 ARegV), aus der Auflösung von 

Netzanschlusskostenbeiträgen und Baukostenzuschüssen (§ 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 13 

ARegV), sowie aus Maßnahmen nach § 13 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 in Verbindung mit§ 14 

Abs. 1 S. 1 EnWG (§ 11 Abs. 5 S. 1 Nr. 2 ARegV iVm. § 34 Abs. 8 ARegV) wurden 

vom Netzbetreiber auf Basis von Plankosten gemäß § 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 ARegV 

angepasst. 

In den Kosten aus Maßnahmen nach § 13 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 in Verbindung mit § 14 

Abs. 1 S. 1 EnWG (§ 11 Abs. 5 S. 1 Nr. 2 ARegV iVm. § 34 Abs. 8 ARegV) sind 

insbesondere auch Kosten aus Entschädigungen nach § 15 Abs. 1 EEG 2021, die 

die Voraussetzungen des § 15 Abs. 2 EEG 2021 erfüllen ( § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 17 

ARegV der bis zum 30.09.2021 geltenden Fassung), enthalten. Mit in Krafttreten 

der ARegV-Novelle zum 01 .10.2021 sind diese Kosten sowie die Kosten aus den 

weiteren Maßnahmen nach § 13 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 EnWG gemäß § 11 Abs. 5 Nr. 2 

ARegV bei Verteilernetzbetreibern als volatile Kosten anzusehen, wobei die Kosten 
gemäß § 34 Abs. 8 ARegV bis zum Ende der dritten Regulierungsperiode als 

dauerhaft nicht beeinflussbare Kostenanteile gelten. 

Seite 12 von 28 



3.3.1.4 Anpassung nach Maßgabe des § 5 ARegV (Saldo des 
Regulierungskontos) gemäß § 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 1a 
ARegV 

Die Erlösobergrenze wurde nach Maßgabe des § 5 ARegV gemäß § 4 Abs. 4 S. 1 

Nr. 1 a ARegV angepasst. Hinsichtlich der Kalenderjahre 2013 bis 2016 sowie 2018 

erfolgten durch die Beschlusskammer zunächst eine vorläufige und schließlich eine 

endgültige Bestimmung, hinsichtlich der Kalenderjahre 2019 und 2020 erfolgte di-

rekt eine endgültige Bestimmung der Salden und der Verteilung auf sechs bzw. drei 

Kalenderjahre durch Zu- und Abschläge auf die Erlösobergrenze gern. § 34 Abs. 4 

und § 5 Abs. 3 S. 2 ARegV (Az. jeweils BK8-17/3047-01, BK8-19/03047-01 , BK8-
' 20/03047-01 und BK8-21/03047-01 ). Maßgeblich für die Bestimmung der zulässi-

gen Erlöse ist der endgültige durch die Beschlusskammer festgelegte Zu- bzw. Ab-

schlag. Etwaige Abweichungen der von der Beschlusskammer festgestellten Auflö-

sungsbeträge aus den Regulierungskontosalden 2013 bis 20'16, 2018, 2019 und 

2020 den Angaben der Antragstellerin sind ebenfalls der Anlage 3a zu entnehmen. 

3.3.1.5 Anpassung nach Maßgabe des § 19 ARegV (Q-Ele-
ment) gemäß § 4 Abs. 5 ARegV 

Die Erlösobergrenze wurde nach Maßgabe des § 19 ARegV (Qualitätselement) 

gemäß§ 4 Abs. 5 ARegV angepasst (Aktenzeichen BK8-21/03047-81). Daher ist 

diese Anpassung bei der Berechnung der zulässigen Erlösobergrenze in der 

Anlage 3a berücksichtigt worden. Abweichungen des von der Beschlusskammer 

ermittelten Wertes zu den Angaben der Antragstellerin sind ebenfalls der Anlage 
3a zu entnehmen. 

3.3.2 Erzielbare Erlöse 

Gemäß § 5 Abs. 1 S. 1 ARegV ist die Differenz zwischen den nach § 4 ARegV zu-

lässigen Erlösen und den von der Antragstellerin unter Berücksichtigung der tat-

sächlichen Mengenentwicklung erzielbaren Erlösen im Regulierungskonto zu erfas-

sen. Die erzielbaren Erlöse ermitteln sich als Produkt der tatsächlich im jeweiligen 

Jahr durchgeleiteten Absatzmengen und Leistungswerten mit den zuvor im Rahmen 

Seite 13 von 28 



der Verprobungsrechnung gemäß § 20 StromNEV ermittelten Entgelten. Bei der 

Bestimmung der erzielbaren Erlöse ist somit auf die tatsächlich physikalisch durch-

geleiteten Mengen und die in Anspruch genommenen Leistungen abzustellen, un-

abhängig davon, ob Forderungen uneinbringlich waren oder Rabatte gewährt wur-

den. 

Die Antragstellerin hat die zur Ermittlung des Regulierungskontosaldos erforderli-

chen tatsächlich erzielbaren Erlöse des abgelaufenen Kalenderjahres im Rahmen 

der Antragstellung der Beschlusskammer mitgeteilt. 

Nach Prüfung der mitgeteilten Daten durch die Beschlusskammer ergeben sich die 

in Anlage 2 dargestellten erzielbaren Erlöse. 

3.4 Differenz aus Kosten nach § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 4 bis 6,· 8, 13 
ARegV und § 11 Abs. 5 S. 1 Nr. 2 iVm. § 34 Abs. 8 ARegV 

Nach § 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 ARegV erfolgt eine Anpassung der kalenderjährlichen 

Erlösobergrenze jeweils zum 01 . Januar eines Kalenderjahres bei einer Änderung 

von dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteilen nach § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 4 bis 

6, 8, 13 ARegV und § 11 Abs. 5 S. 1 Nr. 2 iVm. § 34 Abs. 8 ARegV auf Basis des 

Kalenderjahres, auf das die Erlösobergrenze Anwendung finden soll. 

Die diesbezüglich in dem jeweiligen Erlösobergrenzenjahr enthaltenen Planansätze 

sind den in diesem Kalenderjahr tatsächlich entstandenen Kosten gegenüberzustel-

len. Die so ermittelte Differenz ist im Regulierungskontosaldo gemäß§ 5 Abs. 1 S. 2 

ARegV zu berücksichtigen. 

Die Antragstellerin hat die tatsächlich entstandenen Kosten und Erlöse gemäß § 11 

Abs. 2 S. 1 Nr. 4 bis 6, 8, 13 ARegV und § 11 Abs. 5 S. 1 Nr. 2 iVm. § 34 Abs. 8 

ARegVaus 

a) der erforderlichen Inanspruchnahme vorgelagerter Netzebenen, 

b) der Nachrüstung nach SysStabV, 

c) genehmigten Investitionsmaßnahmen nach§ 23 ARegV, 

Seite 14 von 28 



d) vermiedenen Netzentgelten, 

e) der Auflösung von Netzanschlusskostenbeiträgen und Baukostenzuschüssen, 

f) aus Maßnahmen nach§ 13 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 in Verbindung mit§ 14 Abs. 1 S. 1 

EnWG, 

übermittelt.1 

1 Bei der Bestimmung der auszuzahlenden vermiedenen Netzentgelte ist ab dem Kalende~ahr 2018 nach 
Maßgabe des§ 18 StromNEV i.V.m. § 120 EnWG das Schattenpreisblatt des jeweiligen vorgelagerten Netz-
betreibers zu Grunde zu legen (vgl. Hinweise der Beschlusskammer 8 zur Anpassung der Erlösobergrenze). 

In der Anlage 2 werden diese Werte den von der Beschlusskammer ermittelten 

Werten gegenübergestellt. 

3.5 Differenz aus dem genehmigten Kapitalkostenaufschlag 
und dem Kapitalkostenaufschlag, wie er sich bei der Berück-
sichtigung der tatsächlich entstandenen Kosten ergibt 

Die Beschlusskammer hat gern. § 1 0a ARegV gegenüber der Antragstellerin einen 

Kapitalkostenaufschlag auf die Erlösobergrenze des Jahres 2022 für Kapitalkosten 

genehmigt, die aufgrund von nach dem Basisjahr 2016 getätigten Investitionen in 

den Bestand betriebsnotwendiger Anlagegüter entstehen (Aktenzeichen: BKS-21-

03047-1005#1 ). 

Die Antragstellerin hat gemäß§ 5 Abs. 1 a ARegV die Differenz aus dem genehmig-

ten Kapitalkostenaufschlag für das Jahr 2022 und dem Kapitalkostenaufschlag, wie 

er sich bei der Berücksichtigung der tatsächlich entstandenen Kapitalkosten (bezo-

gen auf Investitionen der Jahre 2017 bis 2022) ergibt, ermittelt und auf dem Regu-

lierungskonto verbucht. Hierzu hat sie der Beschlusskammer gern. § 5 Abs. 4 S. 2 

ARegV Angaben zur Höhe der tatsächlich entstandenen Kapitalkosten der dem Ka-

pitalkostenaufschlag zugrunde gelegten betriebsnotwendigen Anlagegüter übermit-

telt. 
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Die Beschlusskammer hat in der Genehmigung zum Kapitalkostenaufschlag bereits 

darauf hingewiesen, dass im Verfahren zur Genehmigung des Regulierungskonto-

saldos eine materielle Prüfung der Ist-Kosten erfolgen wird. Hierbei sind die materi-

ellen Vorgaben des § 1 Oa ARegV zu beachten. Dies betrifft alle hier relevanten In-

vestitionen der betreffenden Kalenderjahre nach dem Basisjahr. Insoweit ist der Be-

schlusskammer, auch soweit bereits im Verfahren zur Genehmigung des Kapi-

talkostenaufschlags von der Antragstellerin für einzelne Jahre auf Ist-Kosten abge-

stellt wurde, eine materielle Prüfung im Regulierungskonto nicht verwehrt. Weder 

bestimmt§ 1 Oa ARegV, dass eine Prüfung von Ist-Kosten, soweit sie bereits vorlie-

gen, zwingend hier abschließend stattzufinden hätte; noch sperrt die Regelung des 

§ 5 Abs. 1 a ARegV eine solche Prüfung im Regulierungskonto. Wenn der Netzbe-

treiber im Regulierungskonto die Differenz aus dem genehmigten Kapitalkostenauf-

schlag nach§ 10a ARegV und dem Kapitalkostenaufschlag , wie er sich bei der Be-

rücksichtigung der tatsächlich entstandenen Kapitalkosten ergibt, beantragt, bezieht 

sich die diesbezügliche materielle Prüfung auf alle relevanten Kalenderjahre. 

Ein Kapitalkostenaufschlag kann nur für betriebsnotwendige_Maßnahmen beantragt 

werden, die nach den vom Netzbetreiber praktizierten Aktivierungsgrundsätzen 

auch im Basisjahr aktiviert worden sind bzw. wären. Die Aktivierungsgrundsätze 

sind stetig anzuwenden. Die Beschlusskammer geht davon aus, dass die Antrag-

stellerin ihre Aktivierungspraxis stetig angewendet hat. Sie behält sich eine Rück-

nahme oder einen Widerruf für den Fall vor, dass sich herausstellen sollte, dass die 

Aktivierungspraxis verändert wurde. 

Der Kapitalkostenaufschlag kann nur für Investitionen genehmigt werden, die nach 

dem Basisjahr getätigt wurden. Investitionen, die bis zum oder im Basisjahr getätigt 

wurden , sind Bestandteil der festgelegten Erlösobergrenze nach § 29 Abs. 1 EnWG 

i.V.m. § 32 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 2 ARegV. In Zusammenhang mit nach dem Basisjahr 

stattfindenden Netzübergängen bedeutet dies, dass die bis zum oder im Basisjahr 

getätigten Investitionen bzw. die daraus resultierenden Kapitalkosten, die den über-

gehenden Netzteil betreffen, nach den Vorgaben des § 26 ARegV als Anteil der 

Erlösobergrenze auf den aufnehmenden Netzbetreiber übertragen werden. Die Auf-

teilung eines Kapitalkostenaufschlags ergibt sich daraus nicht. Alle Investitionen 
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bzw. die daraus resultierenden Kapitalkosten, die nach dem Basisjahr getätigt wur-

den, sind nicht Bestandteil der festgelegten Erlösobergrenze. Für diese Investitio-

nen kann der aufnehmende Netzbetreiber einen Antrag auf Kapitalkostenaufschlag 

stellen. Die Beschlusskammer geht davon aus, dass die Antragstellerin in ihrem 

Antrag keinerlei Anlagengüter geltend gemacht hat, die aufgrund eines Netzüber-

gangs auf einen anderen Netzbetreiber übergegangen sind. Sie behält sich eine 

Rücknahme oder einen Widerruf für den Fall vor, dass sich herausstellen sollte, 

dass derartige Anlagengüter in den Kapitalkostenaufschlag eingeflossen sind. 

Die Verzinsungsbasis ergibt sich nach § 1 0a Abs. 5 ARegV aus den kalkulatori-

schen Restbuchwerten der berücksichtigungsfähigen Anlagen bewertet zu histori-

schen AK/HK nach § 7 Abs. 1 S. 2 Nr. 3 StromNEV. Anzusetzen ist dabei der Mit-

telwert aus Jahresanfangs- und Jahresendbestand. 

Gemäß der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs wurden die Anschaffungs-

und Herstellungskosten im Zugangsj~hr im Jahresanfangsbestand berücksichtigt 

(vgl. BGH, Beschluss v. 10.11.2015, EnVR 42/14 ). Ausgenommen hiervon sind 

Grundstücke und Anlagen im Bau, da diese - anders als die vom Bundesgerichtshof 

adressierten Anlagen - nicht abgeschrieben werden. Diese Vorgehensweise steht 

nach Auffassung des OLG Düsseldorf in Einklang mit den Vorgaben des § 1 0a 

ARegV i.V.m. § 7 GasNEV; der Ansatz eines Jahresanfangsbestands von Null im 

Rahmen der Mittelwertbildung begegnete keinen richterlichen Bedenken (vgl. OLG 

Düsseldorf, Beschluss vom 07.03.2019, Vl-3 Kart 166/17 M, S. 45 ff.). Dies gilt 

entsprechend für die Regelungen der StromNEV. 

Von den ermittelten Restbuchwerten in Abzug gepracht werden die Mittelwerte des 

Jahresanfangs- und Jahresendbestands der Restwerte der Netzanschlusskosten-
beiträge und der Baukostenzuschüsse gern. § 7 Abs. 2 S. 2 Nr. 4 StromNEV, die 

die Antragstellerin im relevanten Zeitraum hinsichtlich der berücksichtigungsfähigen 

Anlagengüter erhalten hat. Der Bundesgerichtshof hat diese Vorgehensweise be-

stätigt (vgl. u.a. BGH, Beschluss vom 05.05.2020, EnVR 59/19). 

Für den kalkulatorischen Eigenkapitalzinssatz ist gemäß § 1 0a Abs. 7 S. 2 ARegV 

der nach§ 7 Abs. 6 StromNEV für die dritte Regulierungsperiode geltende Zinssatz 



für Neuanlagen anzusetzen (vgl. u.a. BGH, Beschluss vom 05.05.2020, EnVR 

59/19). Die Beschlusskammer 4 der Bundesnetzagentur hat mit Beschluss vom 

05.10.2016, unter dem Aktenzeichen BK4-16-160, für die Dauer der dritten Regu- . 

lierungsperiode den Eigenkapitalzinssatz für den Anteil des Eigenkapitals, der die 

zugelassene Eigenkapitalquote nicht übersteigt, für Neuanlagen auf 6,91 % nach 

Gewerbesteuer und vor Körperschaftsteuer festgelegt. 

Die Höhe des FK-Zinses bestimmt sich gern. § 10a Abs. 7 S. 3 ARegV nach§ 7 

Abs. 7 i.Vm. § 32 Abs. 11 StromNEV. Es ist auch insoweit der für die Berechnung 

der Erlösobergrenzen der jeweiligen Regulierungsperiode geltende Zinssatz anzu-

wenden. Dieser beträgt in der dritten Regulierungsperiode 2, 72 %. 

Der anzuwendende Mischzinssatz berechnet sich wie folgt: 

6,91 X 0,4 + 2,72 X 0,6 = 4,396. 

Der sich aus den Vorgaben der ARegV ergebende und im Rahmen des Kapitalkos-

tenaufschlags anzuwendende gewichtete Mischzins beträgt damit 4,396 %. 

Im Übrigen verweist die Beschlusskammer auf die Hinweise der Bundesnetzagentur 

vom 21.04.2021 zum Verfahren zur Anpassung der Erlösobergrenze aufgrund eines 

Antrages auf Genehmigung eines Kapitalkostenaufschlags nach § 4 Abs. 4 Nr. 1 

i.V.m. § 10a ARegV für die dritte Regulierungsperiode Gas (2018 bis 2022) bzw. 

Strom (2019 bis 2023). 

In der Anlage 5 werden die Werte der Antragstellerin den von der Beschlusskam-

mer ermittelten Werten gegenübergestellt. 

3.5.1 Nutzungsdauerwechsel 

Die Antragstellerin nimmt im Anschaffungsjahr 2018 eine Umbuchung aus der An-

lagengruppe „380/220/110/30/10 kV-Stationen" in die Anlagengruppe „Fahrbare 

Stromaggregate" in Höhe von- vor. Durch diese Umbuchung würde ein 

Nutzungsdauerwechsel von 25 Jahre auf 15 Jahre erfolgen. Da ein Nutzungsdau-

erwechsel nicht zulässig ist, ist die Umbuchung nicht zulässig. Daraufhin hat die 

Seite 18 von 28 



Beschlusskammer zur Berechnung der anerkennungsfähigen Abschreibungen und 

Restwerte die Nutzungsdauern zu Grunde gelegt, die bei der Genehmigung des 

Kapitalkostenaufschlags für das Jahr 2021 in Ansatz gebracht wurden. 

3.5.2 Nutzungsdauer 

Die Antragstellerin hat die Nutzungsdauer für die Anlagengruppe „Werkzeuge/Ge-

räte" nicht im Erhebungsbogen angegeben. Mit Schreiben vom 20.03.2025 teilt Sie 

eine Nutzungsdauer von 14 Jahren mit. Diese wurde im Erhebungsbogen durch die 

Beschlusskammer 8 ergänzt. 

3.5.3 Gewerbesteuerhebesatz 

Der im Regulierungskonto 2022 anzusetzende G_ewerbesteuerhebesatz muss ge-

mäß § 1 0a Abs. 8 Satz 2 ARegV identisch sein mit dem Gewerbesteuerhebesatz, 

der in der Kostenprüfung (im Basisjahr) verwendet wurde. In der Kostenprüfung des 

Basisjahres 2026 wurde der Gewerbesteuerhebesatz in Höhe von 550,0 % festge-

setzt (vgl. Festlegung der Erlösobergrenze BKB-17/3047-11 ). Daher zieht die Be-

schlusskammer zur Berechnung des Kapitalkostenaufschlags den Gewerbesteuer-

hebesatz in Höhe von 550,0 % heran. Eine Anpassung des Gewerbesteuerhebe-

satzes im Rahmen des Kapitalkostenaufschlags ist nicht zulässig. 

3.6 Differenz zwischen den für das Kalenderjahr entstehenden 
Kosten des Messstellenbetriebs (zu dem auch die Messung 
gehört} und den in der Erlösobergrenze diesbezüglich ent-
haltenen Ansätzen 

Gemäß§ 5 Abs. 1 S. 3 ARegV wird in das Regulierungskonto die Differenz zwischen 

den für das Kalenderjahr bei effizienter Leistungserbringung entstehenden Kosten 

des Messstellenbetriebs, zu dem auch die Messung gehört, und den in der Erlös-

obergrenze diesbezüglich enthaltenen Ansätzen einbezogen. Die Einbeziehung er-

folgt soweit diese Differenz durch Änderungen der Zahl der Anschlussnutzer, bei 

denen der Messstellenbetrieb durch den Netzbetreiber durchgeführt wird , verur-
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sacht wird und soweit es sich nicht um Kosten für den Messstellenbetrieb von mo-

dernen Messeinrichtungen und intelligenten Messsystemen im Sinne des Messstel-

lenbetriebsgesetzes (MsbG) handelt. 

Gemäß § 5 Abs. 1 S. 4 ARegV wird in das Regulierungskonto auch die Differenz 

einbezogen, die durch Maßnahmen des Netzbetreibers im Zusammenhang mit 

§§ 40a Abs. 2 S. 1, 40b Abs. 1 S.1 und 2 EnWG in Verbindung mit § 55 Abs. 1 Nr. 

4 o<;:ter Abs. 2 MsbG verursacht wird, soweit der Netzbetreiber für die Durchführung 

zuständig war. 

Nach § 7 Abs. 2 MsbG in der bis zum 26.05.2023 geltenden Fassung sind die Kos-

ten des Messstellenbetriebs von modernen Messeinrichtungen und intelligenten 

Messsystemen nicht in der Erlösobergrenze und den Netzentgelten des Netzbetrei-

bers zu berücksichtigen, sondern dem grundzuständigen Messstellenbetreiber für 

moderne Messeinrichtungen und intelligente Messsysteme zuzuordnen. Die Kosten 

für die Abrechnung der Netznutzung von modernen Messeinrichtungen und intelli-

genten Messsystemen verbleiben beim Netzbetreiber und sind weiterhin Bestand-

teil der Netzentgelte. 

Die Antragswerte werden in der Anlage 4 den von der Beschlusskammer geneh-

migten Werten gegenübergestellt. 

Die Differenzen begründen sich wie folgt: 

3.6.1 Kostenveränderung durch den Einbau von modernen Mess-

einrichtungen und intelligenten Messsystemen 

In das Regulierungskonto sind gemäß § 5 Abs. 1 S. 3 ARegV Kostendifferenzen 

einzubeziehen, die sich durch Änderungen der Zahl der Anschlussnutzer im Bereich 

des konventionellen Messstellenbetriebs ergeben. Durch den Austausch von kon-

ventionellen Messeinrichtungen gegen moderne Messeinrichtungen und intelligente 

Messsysteme reduziert sich die Anzahl der Anschlussnutzer, die dem Bereich des 

konventionellen Messstellenbetriebs und damit dem Netzbetreiber zuzuordnen 

sind , während die Anzahl der Anschlussnutzer, die vom grundzuständigen Mess-
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stellenbetreiber für moderne Messeinrichtungen und intelligente Messsysteme be-

treut werden, steigt. Auch alle Kommunikations- und Softwareanwendungen für die 

Aufgaben des grundzuständigen Messstellenbetreibers für moderne Messeinrich-

tungen und intelligente Messsysteme sind diesem zuzuordnen. Folglich reduzieren 

sich die Kosten des Netzt,>etreibers für den konventionellen Messstellenbetrieb im 

Vergleich zu den in der Erlösobergrenze enthaltenen Ansätzen. 

Die Antragstellerin hat eine Kostensteigerung in Höhe von - angegeben. Die 

Beschlusskammer hat mit einer eigenen Berechnung die Kostenveränderung der 

Antragstellerin nachvollzogen, die sich durch den Einbau von modernen Messein-

richtungen und intelligenten Messsystemen ergibt. Hierbei hat die Beschlusskam-

mer in einem ersten Schritt die Zahl der Anschlussnutzer, bei denen der Zähler 

durch eine moderne Messeinrichtung im Sinne des § 2 Nr. 15 MsbG i.V.m. § 61 

Abs. 1 Nr. 4 MsbG (Speichertiefe für moderne Messeinrichtungen) oder ein intelli-

gentes Messsystem im Sinne des •§ 2 Nr. 7 MsbG ersetzt wurde, ermittelt. 

Der Bestand der intelligenten Messsysteme und modernen Messeinrichtungen im 

Basisjahr 2016 betrug Null , so dass die Gesamtzahl der intelligenten Messsysteme 

und modernen Messeinrichtungen, die bis zum 31.12.2022 eingebaut wurden, zu 

einer Verringerung der Erlösobergrenze führen muss. Anschließend wird die Anzahl 

der modernen Messeinrichtungen mit dem Preis für Eintarifzähler (Haushaltszähler) 

multipliziert. Dieser Wert fließt als Kostenminderung in die Ermittlung des Regulie-

rungskontosaldos ein. Die Zähler, die aus der Erlösobergrenze herausfallen, wer-

den dabei pauschal mit dem günstigsten Preis für den Messstellenbetrieb und die 

Messung bewertet. Diese Herangehensweise der Beschlusskammer geht zu Guns-

ten der Antragstellerin davon aus, dass der Austausch zunächst bei den günstigeren 

Messeinrichtungen stattfindet. Die Herangehensweise würdigt dabei den Aufwand, 

den ein vollständiger Nachweis der tatsächlich entstandenen Kosten und eine de-

taillierte Darstellung der umgebauten Zähler bei der Antragstellerin verursachen 

würde und insoweit nicht mehr verhältnismäßig wäre. 

Aufgrund des frühen Stadiums des Rollouts und zahlreicher offener Fragen erkennt 

die Beschlusskammer weiterhin ohne weiteren Nachweis bis zu 25 % der Kosten 
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für an den grundzuständigen Messstellenbetreiber für moderne Messeinrichtungen 

und intelligente Messsysteme abgehende Kosten als Systemkosten der Antragstel-

lerin an, die nicht aus den Erlösobergrenzen herausgelöst werden. Anhand dieser 

Pauschale wird einerseits berücksichtigt, dass ein großer Teil der Kosten einer aus-

getauschten Messeinrichtung beim Netzbetrieb nicht mehr anfällt, andererseits ge-

wisse Kosten der der Antragstellerin zumindest vorübergehend verbleiben können. 

Die Beschlusskammer behält sich weiterhin vor, in Folgejahren insbesondere auf-

grund neuer Erkenntnisse und bei steigenden Anteilen der auf den grundzuständi-

gen Messstellenbetrieb für moderne Messeinrichtungen und intelligente Messsys-

teme übergehenden Stückzahlen bei der künftigen Bestimmung von Regulierungs-

kontosalden auch abweichende Prüfansätze zu wählen. Angesichts der möglichen 

gemeinsamen Wahrnehmung der Marktrollen des Verteilernetzbetreibers und 

grundzuständigen Messstellenbetreibers für moderne Messeinrichtungen und intel-

ligente Messsysteme sind Schlüsselungen der Kosten auf beide Rollen möglich. Es 

sind EDM- und Zählermanagementsysteme am Markt verfügbar, die aufgrund der 

nicht erforderlichen informatorischen Entflechtung zwischen den Marktrollen inner-

halb des Verteilernetzbetreibers auch nicht zu zusätzlichen Lizenzgebühren o.ä. 

führen. 

Nach Berechnung der Beschlusskammer ergibt sich damit eine Kostenminderung 

durch den Einbau von modernen Messeinrichtungen und intelligenten Messsyste-

men in Höhe von -

Im Rahmen der Anhörung wurde der Netzbetreiber gebeten, den Kostenaufwuchs 

zu erläutern. Der Netzbetreiber hat diesbezüglich auf eine Stellungnahme verzich-

tet. 

3.7 Ausgleich des Regulierungskontosaldos 

Der ermittelte Saldo wird annuitätisch über drei Jahre durch Zu- und Abschläge auf 

die Erlösobergrenze verteilt. 

Der Saldo des Regulierungskontos zum 31 .12.2022 wird durch die Einzelbeträge 

hinsichtlich 
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a) der Abweichung zwischen zulässigen und erzielbaren Erlösen gemäß § 5 

Abs. 1 S. 1 ARegV, 

b) der Abweichung zwischen den tatsächlichen Kosten nach § 11 Abs. 2 S. 1 

Nr. 4 bis 6, 8, 13 ARegV und§ 11 Abs. 5 S. 1 Nr. 2 iVm. § 34 Abs. 8 ARegV 

und den in der kalenderjährlichen Erlösobergrenze enthaltenen Ansätzen ge-

mäß § 5 Abs. 1 S. 2 ARegV, 

c) den veränderten Kosten aus Messstellenbetrieb oder Messung im Sinne des 

§ 5 Abs. 1 S. 3 und 4 ARegV sowie 

d) der Differenz aus dem genehmigten Kapitalkostenaufschlag nach § 1 0a und 

dem Kapitalkostenaufschlag, wie er sich bei der Berücksichtigung der tat-

sächlich entstandenen Kapitalkosten gemäß § 5 Abs. 1 a ARegV ergibt 

bestimmt. Diese Differenzbeträge werden gemäß § 5 Abs. 2 ARegV verzinst. 

Der Anlage 2 sind die unverzinsten Differenzen zu entnehmen. Die Verzinsung er-

folgt gemäß § 5 Abs. 2 ARegV auf Grundlage des jährlich durchschnittlich gebun-

denen Betrags. Dieser ergibt sich aus dem Mittelwert von Jahresanfangs- und Jah-

resendbestand. Der anzuwendende Zinssatz entspricht dem auf die letzten zehn 

abgeschlossenen Kalenderjahre bezogenen Durchschnitt der von der Deutschen 

Bundesbank veröffentlichten Umlaufsrendite festverzinslicher Wertpapiere inländi-

scher Emittenten (0,48 %). 

Die sich danach für die Jahre 2025 bis _2027 ergebenden Zu- bzw. Abschläge auf 

die Erlösobergrenze sind Anlage 1 zu entnehmen. 

4. Berücksichtigung etwaiger nachträglicher Korrekturen der 

Erlösobergrenze 2022 auf Grund von Gerichtsentscheidun-
gen 

Da der Saldo des Regulierungskontos zum 31 .12.2022 und seine Verteilung auf die 

Erlösobergrenzen der Kalenderjah_re 2025 bis 2027 mit diesem Beschluss abschlie-

ßend bestimmt werden , könnten nachträgliche Korrekturen der kalenderjährlichen 
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Erlösobergrenze und der erzielbaren Erlöse 2022 im Fall einer Bestandskraft dieser 

Entscheidung nicht mehr berücksichtigt werden. 

Daher wird die Beschlusskammer notwendige Korrekturen des Regulierungskonto-

saldos 2022 in einem noch offenen Regulierungskontosaldo (d.h. in dem Regulie-

rungskontosaldo, dessen Auflösung noch nicht abschließend genehmigt wurde), 

unter Einbeziehung einer Verzinsung entsprechend§ 5 Abs. 2 ARegV, berücksich-

tigen. 

Korrekturen können durch die Anpassungszusage in dem Verwaltungsverfahren 

BKB-17/3047-11 veranlasst sein. 

5. Rückwirkende Festlegung 

Die rückwirkende Festlegung der Auflösung des Regulierungskontosaldos nach 

dem 01.01.2025 ist zulässig. 

Der sachliche Grund für das Absehen von einer Festlegung bereits im Jahr 2024 

liegt u.a. darin begründet, dass die Prüfung des Regulierungskontosaldos ein-

schließlich der Ist-Kosten des Kapitalkostenaufschlags für das Jahr 2022 mit der 

Kostenprüfung für die vierte Regulierungsperiode zusammenfiel. Dem Abschluss 

der Kostenprüfung im Jahr 2023 und 2024 wurde im Rahmen der zur Verfügung 

stehenden Personalressourcen g_rundsätzlich Priorität eingeräumt; zunächst um 

eine reibungslose Durchführung des Effizienzvergleichs gemäß § 12 ARegV mit ei-

ner ausreichenden Datengrundlage zu ermöglichen und schließlich um den Netz-

betreibern möglichst früh Rechtsicherheit in Bezug auf die Erlösobergrenze der 

Jahre 2024 bis 2028 (vierte Regulierungsperiode) zu geben. 

Die rückwirkende Festlegung in Bezug auf die Erlösobergrenze 2025 verstößt ins-

besondere nicht gegen§ 21 a Abs. 5 S. 4 EnWG. Das Regulierungskonto wird gern. 

§ 5 Abs. 1 S. 1 und 5 ARegV ohnehin primär durch den Netzbetreiber geführt. Durch 

den stets weit vor Ablauf der Antragsfrist zur Mitte des Kalenderjahres veröffentlich-

ten Erhebungsbogen zum Regulierungskonto war die Antragstellerin rechtzeitig zur 
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Preisbildung in der Lage. Sie konnte die preisbildenden Bestandteile aus der Auflö-

sung des Regulierungskontos für sich bestimmen und diese somit ihrer Entgeltbil-

dung des Jahres 2025 zu Grunde legen. 

Durch die Veröffentlichung der Hinweise zur Anpassung der Erlösobergrenze waren 

der Antragstellerin dabei auch die wesentlichen Rechtspositionen der Beschluss-

kammer im Hinblick auf die Berücksichtigung bzw. Nichtberücksichtigung bestimm-

ter Kosten als dauerhaft nicht beeinflussbare Kostenanteile i.S.d. § 11 Abs. 2 

ARegV bekannt. 

Die Systematik der ARegV sieht einen festlegungsfreien Zeitraum nicht vor. Die 

Festlegung der Auflösungsbeträge aus dem Regulierungskonto für die Jahre 2025 

bis 2027 hätte danach grundsätzlich im Jahr 2024 erfolgen sollen. Gleichwohl ist 

eine rückwirkende Festlegung zulässig. Nach Art. 60 Abs. 1 der Richtl inie (EU) 

2019/944 sind die Regulierungsbehörden befugt, vorläufig geltende Übertragungs-

und Verteilungstarife festzulegen oder zu genehmigen und über geeignete Aus-

gleichsmaßnahmen zu entscheiden, falls sich die Festlegung der Tarife verzögert. 

Wenn aber vorläufige Regelungen im Zusammenhang mit der Festlegung der Er-

lösobergrenze für ein Kalenderjahr zulässig sind , muss auch eine rückwirkende 

endgültige Festlegung von Erlösobergrenzen zulässig sein (vgl. OLG Düsseldorf, 

Beschluss vom 14. September 2016, Vl-3 Kart 175/14 M, Rn. 118 ff. , juris). 

Angesichts der dargestellten Umstände erachtet die Beschlusskammer die rückwir-

kende Festlegung als vom Ermessen gedeckt. 

Vorliegend überwiegt das Interesse der Allgemeinheit an der (rückwirkenden) Fest-

legung zur Auflösung der Regulierungskontosalden. Die gegen die rückwirkende 

Festlegung sprechenden Prinzipien des Vertrauensschutzes hat die Beschlusskam-

mer demgegenüber im konkreten Fall als nachrangig bewertet. 

Der Antragstellerin war zudem vorab bekannt, dass eine Festlegung der Beschluss-

kammer zur Genehmigung des Regulierungskontosaldos erfolgen wird und insoweit 

eine nachträgliche Korrektur der selbständig angepassten Erlösobergrenzen des 
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Jahres 2025 erfolgen kann. Bereits mit den Hinweisen für die Festlegung der Erlös-

obergrenzen für das Jahr 2025 hat die Beschlusskammer darauf hingewiesen, dass, 

sofern noch keine Bescheidung des gestellten Antrags erfolgt ist, der Antragswert 

bzw. der Wert gemäß der vorläufigen Anordnung für die Anpassung anzusetzen ist. 

Zudem werden mögliche Abweichungen sachgerecht über die Methodik des Regu-

lierungskontos ausgeglichen. Dies betrifft die künftigen Genehmigungsverfahren zu 

den Regulierungskonten des Jahres 2025. 

Die Entscheidung ist auch verhältnismäßig . Die Entscheidung dient dem Zweck, 

entsprechend den Vorgaben des EnWG, der ARegV und der StromNEV für die 

Jahre 2025 bis 2027 Auflösungsbeträge aus dem Regulierungskontosaldo festzule-

gen. Die rückwirkende Festlegung ist hierzu geeignet, insbesondere werden 

dadurch folgerichtige Saldierungen in den Jahren 2025 bis 2027 ermöglicht. Die 

rückwirkende Festlegung ist auch erforderlich, da ein gleich geeignetes, milderes 

Mittel nicht zur Verfügung steht. Die Entscheidung ist schließlich auch angemessen. 

Das Interesse der Antragstellerin , für den Zeitraum der Rückwirkung keinen weite-

ren Vorgaben gemäß dieses Beschlusses zu unterliegen, muss aus Sicht der Be-

schlusskammer hinter dem Interesse der Allgemeinheit an einer sicheren, preis-

günstigen und effizienten leitungsgebundenen Versorgung der Allgemeinheit mit 

Elektrizität zurückstehen. Die zahlreichen nachträglichen Korrekturen einzelner Un-

ternehmen im Verwaltungsverfahren zeigen zudem, dass es vielfach auch im Inte-

resse der Netzbetreiber selbst ist, nachträglich noch eine Entscheidung zu treffen. 
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III. Gebühren 

Hinsichtlich der Kosten ergeht ein gesonderter Bescheid nach § 91 EnWG. 

IV. Anlagenverweis 

Die Anlagen 1 bis 5 sind Bestandteil dieses Beschlusses. 

Anlage 1 Auflösungsplan und Auszug 

Anlage 2 Vergleich der Werte von Antragstellerin und BNetzA 

Anlage 3a Vergleich der Erlösobergrenzenbestandteile 

Anlage 3b Vergleich VPI und dauerhaft nicht beeinflussbare Kosten 

Anlage 4 Messstellenbetrieb 

Anlage 5 Kapitalkostenaufschlag 
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Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diesen Beschluss kann innerhalb eines Monats nach Zustellung Be-

schwerde erhoben werden . Die Beschwerde ist bei dem Beschwerdegericht, dem 

Oberlandesgericht Düsseldorf (Hausanschrift: Cecilienallee 3, 404 7 4 Düsseldorf) 

einzureichen. 

Die Beschwerde ist zu begründen. Die Frist für die Beschwerdebegründung beträgt 

einen Monat. Sie beginnt mit der Einlegung der Beschwerde und kann auf Antrag 

von dem oder der Vorsitzenden des Beschwerdegerichts verlängert werden. Die 

Beschwerdeschrift und die Beschwerdebegründung müssen durch einen Rechtsan-

walt unterzeichnet sein. 

Die Beschwerde hat keine aufschiebende Wirkung(§ 76 Abs. 1 EnWG) 
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Anlage 1 - Auflösungsplan und Auszug Oberhausener Netzgesellschaft mbH 

Auszug des Regulierungskontos für 2022 
• Herleitung des Saldo und Auflösungsplan-

Rechtsgrundlage Beschreibung 

§ 5 Abs . 1 Satz 1 ARegV Erlösobergrenze (EOG) gemäß§ 4 ARegV 

§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV Erforderliche Inanspruchnahme vorgelagerter Netzebenen 
gemäß§ 11 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 ARegV 

§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV 

§ 5 Abs. 1 Satz 3 ARegV Kostenveränderung Messung / Messstellenbetrieb 

Auflösung von Netzanschlusskostenbeiträgen und 
§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV Baukostenzuschüssen nach§ 9 Abs. 1 S. 1 Nr. 3 und 4 

i.V.m. S. 3 StromNEV 

§ 5 Abs. 1 a ARegV Kapitalkostenaufschlag 

Verzinsung und Auflösung des Regulierungskontos 

Bezeichnung 

Jahresanfangsbestand (= Vorjahressaldo) 

Endbestand (= Saldo aus Einzeldifferenzen) 

Mittelwert aus Jahresanfangs- und Jahresendbestand 

Anzuwendender Zinssatz gemäß § 5 Abs. 2 ARegV 

Verzinsung 

Saldo Regulierungskonto ( = Jahresendbestand + Verzinsung) 

Annuitätische Berücksichtigung in der Erlösobergrenze 

Auswirkung auf die Er1ösobergrenze 

2022 
[EUR) 

0,48% 

-739.672 

nach § 4 ARegV zulässige Erlöse 
erzielbare Erlöse 
Verzichtsbetrag in der Verprobung 
Differenz 

tatsächlich entstandene Kosten 
in EOG enthaltene Ansätze 
Differenz 

tatsächlich entstandene Kosten 

tatsächlich entstandene Kosten 
in EOG enthaltene Ansätze 
Differenz 

tatsächlich entstandene Kosten 
in EOG enthaltene Ansätze 
Differenz 

tatsächlich entstandene Kosten 
in EOG enthaltene Ansätze 
Differenz 

Summe aus Einzeldifferenzen 

0,48% 0,48% 

-743.222 -746.790 

Az: BKB-23/03047-01 

2022 
(EUR) 

2025 
[EUR) 

0,48% 

-250.722 

2026 
(EUR] 

0,48% 

-250.722 

Mehrerlös (EOG-mindemd) 

2027 
(EUR] 

0,48% 

-250.722 
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Anlage 2 - Vergleich der Werte von Netzbetreiber und BNetzA Oberhausener Netzgesellschaft mbH Az: BKS-23/03047-01 

Vergleich der Netzbetreiberangaben und der von der Bundesnetzagentur ermittelten Werte gern. § 5 Abs. 1 ARegV des Jahres 2022 

Rechtsgrundlage 

§ 5 Abs. 1 Satz 1 ARegV 

§ 5 Abs . 1 Satz 2 ARegV 

§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV 

Beschreibung 

Erlösobergrenze (EOG) gemäß § 4 ARegV 

Erforderliche Inanspruchnahme vorgelagerter 
Netzebenen gemäß § 11 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 ARegV 

erzielbare Erlöse 
Verzichtsbetra in der Verprobun 
Differenz 

tatsächlich entstandene Kosten 
in EOG enthaltene Ansätze 
Differenz 

tatsächlich entstandene Kosten 
Vermiedene Netzentgelte im Sinne von § 18 StromNEV, in EOG enthaltene Ansätze 
§ 6 Abs. 4 und § 13 Abs. 5 KWK-G 

Differenz 

tatsächlich entstandene Kosten 
§ 5 Abs. 1 Satz 3 ARegV Kostenveränderung Messung / Messstellenbetrieb in EOG enthaltene Ansätze 

Differenz 

Auflösung von Netzanschlusskostenbeiträgen und tatsächlich entstandene Kosten 
§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV Baukostenzuschüssen nach § 9 Abs. 1 S. 1 Nr. 3 und 4 in EOG enthaltene Ansätze 

i.V.m. S. 3 StromNEV Differenz 

tatsächlich entstandene Kosten 
§ 5 Abs. 1 a ARegV Kapitalkostenaufschlag in EOG enthaltene Ansätze 

Differenz 

Summe aus Einzeldifferenzen 

Angaben des 
Netzbetreibers 

[EUR] 

Bundesnetz-
agentur 
[EUR] 

Abweichungen 
[EUR] 
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Anlage 3a - Vergleich der Ertösobergrenzen Oberhausener Netzgesellschaft mbH Az.: BKS-23/03047-01 

Vergleich Erlösobergrenzenbestandteile 2022 

Abweichung 

Netzbetreiber BNetzA 

Erlösobergrenze 2022 36.619.048 € -Formelbestandteile 

dauerhaft nicht beeinflussbare Kostenanteile 

vorübergehend nicht beeinflussbare Kostenanteile 

beeinflussbare Kostenanteile 

Anpassung VPl1 / VPl0 

Anpassung PF1 

Kapitalkostenaufschlag 

Q-Element 

Volatile Kosten 

Regulierungskonto 

davon Annuität aus Saldo 2013-2016 763.818 € 

davon Annuität aus Saldo 2018 471 .213€ 

davon Annuität aus Saldo 2019 -373.447 € 

davon Annuität aus Saldo 2020 64 .232 € 



Ant.ge 3b - V9fgieic:h VPI und daueffiaft nicht beeinftusabare Ko.i.n 

Vergleich VPI und dauerhaft nicht beeinflußbare Kosten 2022 

l
wm Statistischen Bundesamt wröffentllchter 
Verbraucherpreisgesamt!ndex das vorletzten Kelende~ahras 
wrdem Jahr, für das die Er1ösobergrenze gilt(§ 8 ARegV) 

Dawrhaft nicht bNlnftuasbara Koetan nach § 11 At». 2 AR~V 

2-1 

2-2 

2-3 

2-4 

2-5 

2-8 

2 - 611 

2- 7 

2- 8 

2 - 8b 

2-Q 

2-10 

2-11 

2-12a 

2 - 13 

EPMK 

Satz.2 
Sonstige 

Satz4 

Gesetziche Abnahme- und Vergütungspflichten 

Konzessionsabgaben 

Betriebssteuern 

Erforderliche Inanspruchnahme wrgelagerter Netzebenen 

NachrOstung wn Wechselrichtem nach§ 10 Abs. 1 SysStabV 
und Anlagen gemäß§ 22 SysStabV 

Genehmigte lnvestitionsma~hmen nach § 23 ARegV 

Auflasoog des Abzugsbetrags nach § 23 Abs. 2a ARegV 

Mehrkosten für die Errichtung, den Betrieb und die Anderung 
wn Erdkabeln 

Venniedene Netzentgelte lm Sinne wn § 18 StromNEV, § 57 
Abs. 3 EEG und§ 6 Abs. 4 und§ 13 Abs. 5 das KWK-G 

Zahlungen an St.Adle oder Gemeinden nach Maßgabe wn § 5 
Abs. 4 StromNEV 

Betriebliche und tarifvertragliche Vereinbarungen zu 
Lohnzusatz- und Versorgungsleistungen (Abschluss wr 
31 .12.2016 

Betriebs- und Personaltatstltlgkeit 

Berufsausbildung und Weiterbildung im Unternehmen und wn 
Betriebskindertagesstätten fOr Kinder der wn Netzbereich 
beschl • en Betriebsa hö • n 

Forschung lMld Entwtcklung nach Maßgabe das § 25a ARegV 

AuflOSlllQ wn NetzanscNusskostenbeit.n\gen und 
Baukostenzuschüssen nach § 9 StromNEV 

EngpaS$1Tlanagemantkosten (EPMK) nach§ 34 Abs. 8 
ARegV 

Kosten oder Erlöse aus Maßnahmen eines Betreibers wn 
Stromversorgungsnetzen, die einer wirksamen 
Verfahrensre ulieru unte • en 

Kosten oder Erlöse aufgrund einer freiwilligen 
Se1bstwrpflichtung nach§ 32 Abs. 1 Nr. 4 ARegV 

Summe 

Oberhauaen• Netzguelachaft mbH Ar. BKS-23/03047-01 

_bo, B-
~ 

Ka...-iahr VPI Kale-rjahr VPI 

2020 105,80 2020 105,80 0,00% 



Anlage 4 • Messstellenbetrieb 

Ermittlung der Kostenveränderung im Bereich Messung und Messstellenbetrieb des Jahres 2022 

Ermittlung der Dlflwrenz gemlS § 5 Abs. 1 S.3 -gV 

Für du Kalenderjahr bei effizienter Leistungserbringung entstehende Kosten des konventionellen Messstellenbetriebs 
(einschlleßHch Messung)(§ 5 Abs. 1 S. 3 ARegV). 

davon CAPEX 
In der Erlösobergrenze 2022 enthaltener Ansatz der Kosten des Mes»telllenbetriebs (einschlleßl!ch Messung) 

davon CAPEX 
Differenz 

davon durch Anderung der Zahl der Anschluunotzer mit konventionellen Mesageri ten verursacht. bei 
denen der Netzbetreiber Massung oder Messstellenbetrieb durchführt 
davon durch Änderung der Zahl d• Anschlussnutzer verursacht. bei denen der Zähl• durch eine moderne 
MHuinrichtung Im Sinne dH § 2 Nr. 15 MabG I.V.m. § 81 Aba.1 Nr. 4 MabG (Speichertiefe f. mME) od• 
ein lntelligentH Messsystem Im Sinne des§ 2 Nr. 7 MabG ersetzt 'M.lrde 

-lber 
[EUR] 

Bundesnetz• 
agentur 
(EUR] 

Oberhausener Netzgesellschaft mbH 

Anzahl der MesMlnrlchtungen 

-lber 

31 .12.2021 
[Stück) 

31 .12.2022 
(SWck) 

31 .12.2016 
(Stück) 

Bundesnetzagentur 

31 .12.2021 
(SWck] 

31 .12.2022 
(SWck] 

Kaplhllkosten 
derAnlager>-

gruppe 'Zlhler, 
Anteil Cape• Meualnrlct>-
Netzbetrelber tungen, Uhren, 

TFR-Emplln-ger' 
aus dem KKAul 

2022 [EUR) 

verbleibende 
OPEX 

• [EUR] 

Az:. BKS-23/03047.01 

Anteil remanente 
Kosten 
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• 1 Bundesnetzagentur 

Bundesnetzagentur • Postfach 80 01 • 53105 Bonn 

Postzustellungsurkunde 

Oberhausener Netzgesellschaft mbH 
Die Geschäftsführung 
Danziger Straße 31 
46045 Oberhausen 

L,:{ Q\)le t ~~ W-li B U s. 1 

2 9. 5ep. 2025 

Oberhausener Netzgesellschaft mbH 

Ihr Zeichen, Ihre Nachricht vom Mein Zeichen, meine Nachricht vom 11 (02 28) Bonn 
616-7 14-5755 24.09.2025 

oder 14-0 

Gebührenbescheid 

für die Genehmigung des Regulierungskontosaldos und die Bestimmung der Anpas-
sungsbeträge gemäß§ 29 Abs. 1 EnWG i.V.m. § 32 Abs. 1 Nr. 2 und§ 5 Abs. 3 ARegV 

Aktenzeichen: 

Kassenzeichen: 

Kostenschuldner: 

4.21.01.05 BK8-23/03047-01 

800098839003 

Oberhausener Netzgesellschaft mbH, Danziger Straße 31, 46045 
Oberhausen 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

für die bei der Bundesnetzagentur im o.a. Verwaltungsverfahren veranlasste gebührenpflichtige 
Amtshandlung werden Kosten (Gebühren und Auslagen) in Höhe von 3.088 Euro festgesetzt. 

Bitte zahlen Sie den fälligen Betrag bis zum 27.10.2025 unter Angabe des unten genannten Ver-
wendungszwecks auf folgendes Konto: 

Empfänger/ Begünstigter: 
Kreditinstitut des Begünstigten: 
IBAN: 
BIC: 
Kunden-Referenznr. / Verwendungszweck: 

BUNDESKASSE WEIDEN 
Deutsche Bundesbank - Filiale Regensburg 
DEOS 7500 0000 0075 0010 07 
MARKDEF1750 
800098839003 

Die Gebühr ist zwingend unter Angabe des Kassenzeichens (siehe Verwendungszweck) zu 
überweisen, da eine korrekte Zuordnung bei der Buchung sonst nicht möglich ist. 

Datenschutzhinweis. 
Der Schutz Ihrer Daten ist uns wichtig. Nähere Informationen zum Umgang mit personenbezogenen Daten in der BNetzA können Sie der Datenschutzerklärung auf 
https:/lwww bundesnetzagentur.de/Datenschutz entnehmen. Sollte Ihnen ein Abruf der Datenschutzerklärung nicht möglich sein, kann Ihnen diese auch ,n Textform übermittelt 
werden. • 



- 2 -

Begründung 
1. 

Die Beschlusskammer 8 der Bundesnetzagentur leitete das Verfahren auf Ihren Antrag hin ein . 
Das Verfahren wurde mit der Entscheidung zur Genehmigung des Regulierungskontosaldos und 
der Bestimmung der Anpassungsbeträge beendet. Diese können Sie dem Beschluss entnehmen. 

Da Sie als Verfahrensbeteiligte mit dem Gang des Verfahrens vertraut sind, beschränkt sich die 
Darstellung auf die für die Gebührenfestsetzung relevanten Aspekte. Hinsichtlich der Einzelheiten 
wird auf den Inhalt der Verfahrensakte verwiesen . 

11. 

Die Entscheidung über die Genehmigung des Regulierungskontosaldos und der Bestimmung der 
Anpassungsbeträge stellt eine gebührenpflichtige Amtshandlung dar(§ 29 Abs. 1 i.V.m. § 91 Abs. 
1 S. 1 Nr. 4 EnWG). Die Regulierungsbehörde setzt die Gebührenhöhe nach Maßgabe des Ge-
bührenverzeichnisses fest, welches für die Genehmigung des Regulierungskontosaldos und der 
Bestimmung der Anpassungsbeträge nach§ 29 Abs. 1 EnWG i.V.m. § 32 Abs. 1 Nr. 2 sowie§ 5 
Abs. 3 ARegV einen Gebührenrahmen von 750 - 80.000 Euro vorsieht(§ 2 EnWGKostV i.V.m. 
Nr. 4.41 der Anlage zu § 2 der EnWGKostV). 

Als Antragstellerin und Adressatin der Festlegung werden Sie als Kostenschuldnerin herangezo-
gen (vgl. § 91 Abs. 6 Nr. 2 EnWG). 

Für die Erhebung von Gebühren im Rahmen von Verfahren nach dem EnWG gilt gern . § 91 Abs. 
3 S. 1 EnWG das Kostendeckungsprinzip. Das heißt, dass die Gebühren zur Deckung des Ver-
waltungsaufwands erhoben werden. Dabei darf das gesamte Verwaltungsgebührenaufkommen 
der Bundesnetzagentur die Gesamtheit der Aufwendungen für Leistungen nicht überschreiten. 

Bei einer Rahmengebühr kann durch die mit der Gebührenfestsetzung verbundene Ermes-
sensausübung immer nur eine annäherungsweise Kostendeckung erzielt werden . Gleichwohl hat 
sich die Bestimmung der Gebühr innerhalb des vorgegebenen Rahmens am Verwaltungsaufwand 
zu orientieren. 

Der durch das gegenständliche Festlegungsverfahren verursachte Verwaltungsaufwand stellte 
sich im Verhältnis zu den anderen Verfahren zur Genehmigung des Regulierungskontosaldos und 
der Bestimmung der Anpassungsbeträge als mittel dar. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die 
Bestimmung des Regulierungskontosaldos und der Anpassungsbeträge für einen Netzbetreiber 
im sog. regulären Verfahren festgelegt wurden . Gegenüber der Vorgehensweise bei einem 
Netzbetreiber im vereinfachten Verfahren gemäß § 24 ARegV entstand schon hinsichtlich der 
Überprüfung der Anpas_sung der dauerhaft nicht beeinflussbaren Kosten gemäß § 11 Abs. 2 
ARegV ein höherer Verwaltungsaufwand. Darüber hinaus ist insbesondere auf Grund des Plan-
lst-Abgleichs der Auflösung von Baukostenzuschüssen und Netzanschlussbeiträgen sowie im 
Rahmen des Plan-lst-Abgleichs des Kapitalkostenaufschlags gemäß § 1 0a ARegV weiterer 
Aufwand entstanden. 

Um ein angemessenes Verhältnis zwischen der Gebührenhöhe und der wirtschaftlichen Bedeu-
tung der gebührenpflichtigen Handlung zu wahren, kann zur Bemessung der Gebührenhöhe die 
wirtschaftliche Bedeutung, die Gegenstand der gebührenpflichtigen Handlung ist, berücksichtigt 
werden (§ 91 Abs. 3 S. 2 EnWG). Dies ermöglicht eine Überschreitung der kostendeckenden 
Gebühr, solange sich die Bemessungsgrundlage der Gebühr nicht übermäßig vom Kostende-
ckungsprinzip entfernt (Salje, EnWG 2006, § 91 , Rn. 19f.). 

Für die Ermittlung der wirtschaftlichen Bedeutung wird auf den Betrag der Jahresdifferenz des 
Regulierungskontos des beantragten Erhebungsjahres abgestellt. Dieser ist ein geeigneter Indi-
kator für die wirtschaftliche Bedeutung der Genehmigung. Die Höhe des wirtschaftlichen Wertes 
wird mit 0, 1 % des Betrages der festgestellten Jahresdifferenz angesetzt. 
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Die Gesamtgebühr im vorliegenden Verfahren' berechnet sich wie folgt: 

Verwaltungsauf- absolute Jahresdif- Wirts. Bedeutung Gebühr 
wand ferenz 0,1% (max. 80.000 Euro) 
mittel 
2.350 € 738.000 € 738 € 3.088 € 

In dem gegenständlichen Verwaltungsverfahren bestand kein Anlass zur Ermäßigung der Gebühr 
aus Billigkeitsgründen gemäß § 91 Abs. 3 Satz 3 EnWG. 

Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Zustellung Beschwerde erhoben wer-
den. Die Beschwerde ist bei dem Beschwerdegericht, dem Oberlandesgericht Düsseldorf 
(Hausanschrift: Cecilienallee 3, 40474 Düsseldorf) einzureichen. 

Die Beschwerde ist zu begründen. Die Frist für die Beschwerdebegründung beträgt einen Monat. 
Sie beginnt mit der Einlegung der Beschwerde und kann auf Antrag von dem oder der Vorsitzen-
den des Beschwerdegerichts verlängert werden. Die Beschwerdeschrift und die Beschwerdebe-
gründung müssen durch einen Rechtsanwalt unterzeichnet sein. 

Die Beschwerde hat keine aufschiebende Wirkung (§ 76 Abs. 1 EnWG). 

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 

gez. Brendler 
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At>synder: 

f13undesnetzagentur für 
• Elektrizität. Gas, Telekommunikation, 
1-Post und Eisenbahnen 
Beschlusskammer 8 
P ostfach 80 01 
5 3105 Bonn 

Wichtiger Hinweis: 

Mitdies<! Sefmlil werden lhllenin geset,lch wxgeschriebener Form die in llmsctjag 
enhaltfnen Sdvittslklre fllllnlicl1 zugestelt Die fömti,e ZUS!elung eiles Sctrif1stücl, 
dient dem Nadlw,is, dass dem Adressalen in gese!zicl1 vorgeschriebefler Form Gelegen-
heit gegeben worden ist, von dem Schril1slilck Keonlnis zu nehmen und waM das 
geschehenlst 

Den Tag der Zlllfelknlg vermeftt der l!Jsfeler aot dem Umschlag (siehe Vordersee). 
Bitebewmn SiedenUmscfjagZllSil/11IOOlnild01dalil"11tollemlSclvif1slücl01 
ao!Erdieolals8eleg.-Sie~100ssen,welcheSctn!stückelMeOwann 
zugest,~won!enslnd. 

IWd derZus1Wlgsa,iessat oder eine zum Empfang des Sdvillswcks berechti!j! 
Person in der angegebenen Wohnung odef il den angegebenen lleschaflsrlume 
ficllt angetroffen, kann das Sclril!s!ück 11 einen zu der Wan,ng odef dem Gesdl!fls. 
raumgehOrer,lenBrie!la,ten~werden. 

Mn der Bllfeguagglll das Scbrllb1flcl abzugesfdl 

► 

Hinweis: Umschlag bitte aufbewahren, siehe linksl 

Zugestellt am 
(Datum, ggf. Uhrzeit, Unttnchrfft) 

) 6 5. ) r-

Aktenzeichen 

1 ~\<'. ~ - 2.3 / a 30 ½ 1-- - o~ 
Adressat 
1 7 Obe,hcw.se.ne, tJe.+-1-~~ 

h\.bt+ 'f\l' P::·'-~e. ~QX\o. r-rS ~ nr7/h8-: 
~ ~T~t ~r'o..pe_ 3 /f 
4 (;, o t, s Oberhac .. ,<S'e 11 

L ~ 

Förmliche Zustellung 
Wettersenden innemalb des 
□ Bezirks des Amlsgerichts 

□ Bezirks des Landgerichts 
~ Inlands 

Bel der zuatellung zu beachtende Vermerke 

D Ersatzzustellung ausgeschlossen 
D Keine Ersatzzustellung an: 

D Nicht durch Niederlegung zustellen • 

□ Mn Angabe der Uhrzeitzustellen 

-
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